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Aus den Verhandlungen des Regierungsrates vom 4. Ma i 2010 
 
Konstituierung des Regierungsrates für die Amtsdaue r 2010/2014 
 
Der Regierungsrat konstituiert sich wie folgt: 
 
Departement Vorsteher Stellvertreter 
Departement Finanzen und 
Gesundheit 

Regierungsrat  
Rolf Widmer 

Regierungsrätin 
Christine Bickel 

Departement Bildung und 
Kultur 

Regierungsrätin 
Christine Bickel 

Regierungsrätin 
Marianne Dürst 

Departement Bau und Um-
welt 

Landammann 
Robert Marti 

Landesstatthalter 
Andrea Bettiga 

Departement Volkswirtschaft 
und Inneres 

Regierungsrätin 
Marianne Dürst 

Regierungsrat  
Rolf Widmer 

Departement Sicherheit und 
Justiz  

Landesstatthalter  
Andrea Bettiga 

Landammann 
Robert Marti  

 
Verlängerung Amtsdauer der Vermittlerinnen und Verm ittler 
 
Die bisherigen Gemeinden werden via Veröffentlichung im kantonalen Amtsblatt aufgefor-
dert, an den Frühlingsgemeindeversammlungen der bisherigen Gemeinden die Amtsdauer 
der Vermittler (inkl. Stellvertretung) bis 31. Dezember 2010 zu verlängern. 
 
Geschieht dies nicht, fehlte den bisherigen Gemeinden für die 2. Hälfte 2010 eine notwendi-
ge Behörde. Es würde damit der Start der neuen Gemeinden per 1. Januar 2011 zwar kaum 
gefährdet, jedoch die Arbeit der Justiz erheblich behindert. Nachdem in den nächsten Wo-
chen in allen bisherigen Gemeinden Gemeindeversammlungen stattfinden, könnten die 
Vermittlerwahlen ohne weiteres durchgeführt werden. Sind die entsprechenden Einladungen 
und Traktandenlisten bereits gedruckt oder versandt, ordnet der Regierungsrat dieses zu-
sätzliche Wahlgeschäft an.  
 
Änderung der Land- und Alpwirtschaftsverordnung 
 
Artikel 16 der Land- und Alpwirtschaftsverordnung wird wie folgt geändert:  

 

2 Werden für eine Alp gemäss Urbar Gross- und Kleinviehstösse festgelegt, dürfen die 
Kleinviehstösse nicht mit Grossvieh, die Grossviehstösse nicht mit Kleinvieh genutzt wer-
den. 

 
Die Änderung tritt rückwirkend am 1. Mai 2009 in Kraft. Bei der Revision der Verordnung im 
Jahr 2009 wurde dieser Absatz irrtümlich gestrichen; dies wird damit korrigiert.  
 
Arbeitsvergebung 
 
Die Baumeister- und Strassenbauarbeiten für den Ersatz der Bodenwaldbachbrücke in Mollis 
werden der Rüesch Bau AG, Niederurnen, vergeben.  
 


